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Anlage 2 der NS zur OR-Sitzung am 16.11.15 - DS0467 /15: Änderungsanträge 
zur Spielplatzflächenkonzeption2015-2020(2030) – An hörung gemäß §20(2) 
Hauptsatzung 
 
Beschluss mit 5:0:0 
 
Der Ortschaftsrat nimmt die vorgelegten Materialien zur Kenntnis. 
 
 
Der Ortschaftsrat weist auf folgende Punkte hin: 
 
Es gibt eine „Regelgröße“ von 1500 m². Beide vorhandenen Spielplätze erreichen nicht 
einmal in der Summe diesen Flächeninhalt. 
Der Ortschaftsrat entnimmt den Materialien:  
Eine Bestandsgefährdung kann daraus nicht abgeleitet werden. 
 
Der Sohlener Spielplatz ist Teil des Sohlener Parkes am SKZ.  
Zur Parkkonzeption hat der OR auf die Erweiterungsmöglichkeiten (beispielsweise durch 
Hinzunahme der ehemaligen 100m-Laufbahn) hingewiesen.  
Der Ortschaftsrat sieht Abstimmungen zu Terminen und den entsprechenden 
haushalterischen Voraussetzungen zwischen Teichsanierung und Spielplatzsanierung als 
sinnvoll an.  
 
Der Beyendorfer Spielplatz in der unteren Siedlung ist von der Fläche her kaum erweiterbar. 
Es gibt regelmäßig Anstöße der Einwohner zum Schutz der Kinder vor den Gefahren des 
Straßenverkehrs.  
 
Die Passage zum Standort des Beyendorfer Spielplatzes  

 
 sollte zum Anlass genommen werden genommen werden, darauf im ISEK2025 einzugehen. 
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Anlage 2 zur OR-Sitzung am 16.11.15 – Vorlage 1 Bri ef des Oberbürgermeisters  
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Anlage 2 zur OR-Sitzung am 16.11.15 – Vorlage 2  
Auszug aus der NS des OR vom 6.7.2015  
 
„Der Spielplatzbedarf für Beyendorf-Sohlen ist in der Planung als 0b eingestuft (kein Bedarf). 
Wie sinnvoll ist eine solche bürokratisch orientierte Einteilung von Quartierstypen aus Anlage 
2 der DS? 
Wo bleibt der Quartierstyp Ortschaft bzw. Teil davon als eigenständiger separater 
Sozialraum? 
Wann ist der Ortschaftsrat hierzu gehört worden? 
Was heißt: „Maßnahmen: keine erforderlich“ ? 
Der KiTa- Spielplatz ist nicht öffentlich, ist aber aus öffentlichen Mitteln gebaut worden! 
Den Kirschbergspielplatz haben wir aufgegeben (auch das Fernsehen war dazu mal hier), 
und nun? 
 
Die Planungen sehen die Sanierung der Kinderspielplätze in Beyendorf und Sohlen für 2018 
(160000 Euro) und 2019 (150000 Euro) vor. 
Wann ist zu beiden Spielplätzen der OR gehört worden? 
Die Stadt sieht die beiden Standorte als zukunftsfähig an. Für den Standort in Beyendorf 
sieht der OR Bedarf an ausführlicher Information und Abstimmungsbedarf. 
Wie wollen wir den Bürgern gegenüber die Reihenfolge – oder eine geänderte Reihenfolge - 
und die unterschiedlichen Beträge begründen? 
Wie wollen wir ein Vorziehen von Sohlen begründen? 
U. Schrader betont erneut, dass die Standortfragen des Spielplatzes in Beyendorf geklärt 
werden müssten. Die Diskussion kommt auf eine kommunale Fläche in Kirchennähe. 
Unklar ist, was aus den Absichten zum Verkauf dieser Fläche geworden ist. 
 
Der Ortschaftsrat schlägt vor, dass S. Geue in der nächsten Stadtratssitzung zur 
Spielplatzproblematik das Wort ergreifen soll. 
Zu den Aussagen soll neben den genannten Punkten auch gehören: 
Die Vorgehensweise mit dieser DS setzt eine Linie fort, in der systematisch praktiziert wird, 
den Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen auszuschalten. Ein weiterer Verstoß gegen die 
Kommunalverfassung liegt vor.  
Der Oberbürgermeister soll aufgefordert werden, seine Aufsichtspflicht in Angelegenheiten 
zur Einhaltung der Kommunalverfassung wahrzunehmen.“ 
 



 4 

 
Anlage 2 zur OR-Sitzung am 16.11.15 – Vorlage 3  
Auszüge aus der NS des Stadtrates vom 9.7.2015  
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Anlage 2 zur OR-Sitzung am 16.11.15 –  
Vorlage 4 Anlage „Umsetzungsvorschläge“  
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